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Beschlussvorlage 7990/2025/1
Vorgänger-Vorlage: 7990/2025

Zentralbereiche
Frau Alter

Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Mayen

Beratungsfolge Stadtrat

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat der Stadt Mayen beschließt die Geschäftsordnung wie in der Anlage 2 
dargestellt.

 
Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP
Stadtrat

 
Sachverhalt:

Die Geschäftsordnung (GeschO) der Stadt Mayen wurde im Sommer 2024 – nach der
Kommunalwahl – mit der Vorlagennr. 7497/2024 beschlossen.
Sie basiert im Wesentlichen auf der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums des Innern und
für Sport. 
 
Der GStB hat seinen Mitgliedern mittlerweile ergänzende Formulierungshilfen für die

elektronische Kommunikation und für die Hybridsitzung zur Verfügung gestellt, die nicht

offizieller Teil der Mustergeschäftsordnung sind. 

Diese wurden zusammen mit einigen weiteren Vorschlägen zur Anpassung der

Geschäftsordnung übermittelt (siehe Anlage 1). Diese wurde in enger Abstimmung zwischen

dem zuständigen Referenten des Gemeinde- und Städtebundes, Herrn Stefan Heck, und

Herrn Oberregierungsrat Thomas Schäfer, Dozent an der Hochschule für öffentliche

Verwaltung Rheinland-Pfalz, erstellt.

 

Die Verwaltung hat nunmehr geprüft, welche vorgeschlagenen Formulierungen in die

Geschäftsordnung der Stadt Mayen aufgenommen werden sollen und schlägt dem Rat die

Ergänzung der GeschO wie in der Anlage 2 vor. Die Änderungen sind in der Anlage

entsprechend durch Streichung und/oder graue Hinterlegung verdeutlicht.

Im Einzelnen sollen folgende § angepasst bzw. ergänzt werden:

 § 2 Form und Frist der Einladung (Ergänzung einzelner Textpassagen, Änderung

Begrifflichkeit Oberbürgermeister zu Vorsitzenden)

 § 3a Ältestenrat (vollständige Ergänzung des Paragraphen)

 § 5a Beratung und Beschlussfassung in außergewöhnlichen Notsituationen
(vollständige Ergänzung des Paragraphen)

 § 6 Teilnahme weiterer Personen an den Sitzungen (Ergänzung einzelner
Textpassagen)

 § 7 Schweigepflicht (Ergänzung einzelner Textpassagen)

 § 12 Ordnungsbefugnis (Ergänzung einzelner Textpassagen sowie Rechtschreibfehler
behoben) 

 § 19 Anfragen (Ergänzung einzelner Textpassagen sowie Rechtschreibfehler
behoben)
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Die Anlage 2 wurde zur Sitzung des Stadtrates auf Wunsch der Fraktionen insoweit

überarbeitet als dass die Änderungen durch Streichung bzw. farbliche Markierung hinterlegt

sind. Der Sachverhalt der Vorlage wurde insoweit gekürzt, dass die §§ lediglich aufgeführt

sind und im Übrigen auf die Anlage 2 verwiesen wird.

 

 
Anlagen:
 
Anlage 1: Synopse mit Musterformulierungen zur Ergänzung der Geschäftsordnung für 
Gemeinderäte
 
Anlage 2: GeschO in der aktualisierten Fassung mit entsprechender Hervorhebung der 
Änderungen 

 




